
Beschluss: 

Eine Beschlussfassung ist entbehrlich, da die Verwaltung dies bereits bei den laufenden Planungen 

berücksichtigt. Im Übrigen handelt es sich um eine staatliche Auftragsangelegenheit. 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 

 


